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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANAUFSTELLUNG SOWIE PLANUNGSER-

FORDERNIS 

Anlass 

Der Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Großensee aus dem Jahr 

1969/1970 ist aufgrund mehrerer formaler Mängel unwirksam. Da die Ge-

meinde keine Verwerfungskompetenz besitzt, ist sie angehalten, den unwirk-

samen Bebauungsplan  gemäß § 1(8) BauGB aufzuheben, um den Rechts-

schein einer vermutbaren Gültigkeit auszuräumen. Um für das Gebiet östlich 

der Rausdorfer Straße, nördlich Kamphöhe und westlich der Trittauer Straße 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung auch in Zukunft sicherstellen zu 

können, soll der Bebauungsplan in einem Zuge neu aufgestellt werden.  

Ziel 

Mit der Aufhebung und Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Ge-

meinde Großensee sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

städtebauliche Neuordnung des bisher gültigen Bebauungsplanes geschaf-

fen werden.  

Ziel ist es, im Kontext der Unwirksamkeit des bisherigen Bebauungsplanes 

Nr. 2 mit der Aufhebung und Neuaufstellung rechtssichere Voraussetzungen 

für den Erhalt der existierenden städtebaulichen Strukturen vor Ort zu schaf-

fen. Dabei sollen kleine erkannte Entwicklungspotenziale genutzt werden.  

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Die Aufhebung und Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 2 der Gemeinde 

Großensee erfolgt auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Im Anhang 

(Punkt 8.1) sind die weiteren Gesetze und Verordnungen, die für die Aufstel-

lung von Bauleitplänen zu beachten sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung 

aufgeführt. 

 

2.2. Übergeordnete und vorangegangene Planungen 

2.2.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Die Gemeinde Großensee wird im Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) im 

Ordnungsraum von Hamburg dargestellt. Zudem befindet sich Großensee 

innerhalb eines 10 km-Umkreises um das Mittelzentrum Ahrensburg. Die 

Gemeinde befindet sich im Wander- und Naherholungsgebiet der Stormarn-

schen Schweiz und ist als solche Bestandteil eines Entwicklungsraumes für 

Tourismus und Erholung. Östlich Großensees stellt der Landesentwicklungs-

plan einen Vorbehaltraum für Natur und Landschaft dar.  
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Im Hinblick auf die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinden Schleswig-

Holsteins legt der Landesentwicklungsplan insbesondere folgende Kriterien 

fest:  

Grundsätzlich ist es allen Gemeinden im Land möglich, neue Wohnungen zu 

bauen. Art und Umfang der wohnbaulichen Entwicklung sollen sich am örtli-

chen Bedarf und den Voraussetzungen orientieren (Ziffer 2.5.2 Abs. LEP 

2010). Hierbei sind insbesondere die demographischen Veränderungen zu 

berücksichtigen. In diesem Kontext ist gerade Wohnraum für ältere Men-

schen in einem entsprechenden Umfang zur Verfügung zu stellen (Ziffer 

2.5.1 Abs. 2 LEP 2010). 

Schwerpunkte des Wohnungsbaus sind die zentralen Orte sowie die Stadt-

randkerne auf den Siedlungsachsen (Ziffer 2.5.2 Abs. 2 LEP 2010). 

Für die Gemeinden, die keine Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung sind, 

ist es möglich, im Zeitraum von 2010 bis 2025 bezogen auf ihren Wohnungs-

bestand am Stichtag 31.12.2009 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 15 

% in Ordnungsräumen und bis zu 10 % in ländlichen Räumen zu bauen. 

Grundsätzlich sollen neue Bauflächen nur in guter räumlicher und verkehrs-

mäßiger Anbindung an vorhandene und im baulichen Zusammenhang be-

baute, tragfähige Ortsteile in Form behutsamer Siedlungsabrundungen aus-

gewiesen werden. Zudem wird eine gute Einbindung neu zu schaffender 

Bauflächen in die Landschaft als bedeutsam erachtet (Ziffer 2.7 Abs. 2 LEP 

2010). 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan 

  



 

7 
Gemeinde Großensee, Begründung zum B-Plan Nr.2 

 

 

2.2.2. Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998) stellt die 

Gemeinde Großensee analog zum Landesentwicklungsplan im Ordnungs-

raum zu Hamburg und als Bestandteil der Metropolregion Hamburg dar.  Die 

Gemeinde liegt innerhalb eines als Schwerpunktbereich für die Erholung 

ausgewiesenen Gebietes. Außerdem befindet sie sich inmitten eines regio-

nalen Grünzuges.  

Zudem grenzt die Gemeinde westlich an ein Vorranggebiet für den Natur-

schutz sowie an ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-

schaft.  

Der Regionalplan sieht vor, dass sich die weitere Entwicklung im Ordnungs-

raum zu Hamburg entlang von Achsen vollziehen soll. Die auch die Gemein-

de Großensee einschließenden Räume zwischen diesen Achsen sollen in ih-

rer landschaftsbetonenden Struktur erhalten bleiben und in ihrer Funktion als 

Wohnorte für die Bevölkerung, als ökologische Funktions- und Ausgleichs-

räume, Naherholungsgebiete, Standorte für Land- und Forstwirtschaft und für 

den Ressourcenschutz gesichert werden. 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan 

2.2.3. Flächennutzungsplan 

Für die Gemeinde Großensee gilt der genehmigte Flächennutzungsplan mit 

seinen Änderungen. Der Flächennutzungsplan weist die im Zuge der Aufhe-

bung und Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 zu überplanende Flä-

che als vorhandene oder geplante Wohnbaufläche aus. Umgeben ist die Flä-

che vor allem von weiteren Wohnbauflächen sowie landwirtschaftlich genutz-
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ten Flächen. Im Osten grenzt die Planfläche direkt an ein Landschafts-

schutzgebiet, angrenzend im Südwesten befinden sich als Kleinsiedlungsge-

biete festgesetzte Flächen. Zudem befinden sich im direkten Umfeld eine öf-

fentliche Grünfläche sowie als Garten-, Hof- und Gebäudeflächen außerhalb 

der Baugebiete festgesetzte Flächen. 

Die Ziele und Zwecke der Aufhebung und Neuaufstellung des Bebauungs-

planes Nr.2 der Gemeinde Großensee lassen sich aus den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes entwickeln, sodass das Planvorhaben dem Ent-

wicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entspricht.  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan  

 

2.2.4. Benachbarte Bebauungspläne 

An die zu überplanende Fläche grenzen keine rechtskräftigen Bebauungs-

pläne an.  

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich in etwa 100m Entfernung der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Großensee.  

Der Geltungsbereich des bisher gültigen Bebauungsplanes Nr. 2 der Ge-

meinde aus dem Jahr 1969/70 ist Gegenstand dieses Vorhabens der Aufhe-

bung und Neuaufstellung. Der Geltungsbereich ist im Wesentlichen geprägt 

durch als Allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzte Flächen, die sich in der 

Anzahl der zulässigen Vollgeschosse und der Geschossflächenzahl unter-

scheiden. Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist vorgesehen, 
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im südwestlichen Bereich ein weiteres Baufeld auszuweisen und die ent-

sprechende Fläche so einer Wohnnutzung zuzuführen.  

 

Abbildung 4: aufzuhebender Bebauungsplan Nr. 2 

2.3. Verfahrensschritte 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind bisher folgende Verfahrensschritte 

durchgeführt worden: 

Aufstellungsbeschluss durch die Gemein-

devertretung der Gemeinde Großensee 

14.12.2017 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 

Abs. 1 BauGB) 

18.06.2018 ï 06.08.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 

Abs. 1 BauGB im Rahmen einer Bürgerver-

sammlung 

22.06.2018 ï 06.07.2018 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss ausstehend 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

ausstehend 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 

BauGB) 

ausstehend 
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Satzungsbeschluss ausstehend 

 

3. PLANGEBIET 

3.1. Lage 

Die Gemeinde Großensee liegt im Südosten Schleswig-Holsteins im Kreis 

Stormarn und gehört zum Amt Trittau. Großensee ist in Luftlinie etwa 28 km 

nordöstlich von Hamburg und etwa 35 km südwestlich von Lübeck entfernt 

gelegen und Bestandteil der Metropolregion Hamburg. Die Gemeinde ist 

über die Landesstraße L93 direkt an die Bundesstraße B404 angebunden, 

die entlang des Gemeindegebietes verläuft und sie in die umliegende Region 

einbindet. Über die nahegelegenen Zufahrten bei Großhansdorf sowie bei 

Witzhave bzw. Schwarzenbek/Grande ist Großensee zudem an die Auto-

bahnen A1 und A24 angebunden. Die Gemeinde befindet sich inmitten der 

Stormarnschen Schweiz, einem Wander- und Naherholungsgebiet. Für die 

Region charakteristisch sind vor allem die vielen kleinen Mischwälder, die 

prägnante Hügellandschaft sowie die zahlreichen Gewässer wie der an den 

Ort angrenzende Großensee. 

Das Plangebiet der Aufhebung und Neuaufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 2 ist innerhalb der Ortslage Großensees zentral gelegen. Die Straßen  

Rausdorfer Straße, Kamphöhe und Trittauer Straße umschließen den Gel-

tungsbereich.  

 

Abbildung 5: Lage des Bebauungsplanes 
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3.2. Geltungsbereich 

Der im Zuge diese Bauleitverfahrens aufzuhebende Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Großensee wird süd- bis nordwestlich 

vom Verlauf der Rausdorfer Straße abgegrenzt, schwenkt jedoch im Norden 

der Rausdorfer Straße über diese hinaus und umfasst Teile des Flurstückes 

Nr 52/4. Die östliche Grenze verläuft entlang der Trittauer Straße und knickt 

mit der Südgrenze der südlich der Bogenstraße anliegenden Flurstücke nach 

Westen ein. Westlich der Flurstücke 14/4 und 13/9 erfolgt ein weiteres Ab-

knicken nach Süden mit einem Verlauf bis zur Kamphöhe. Ab hier verläuft 

die südliche Grenze des Geltungsbereiches bis zum Rausdorfer Weg.   

 

Abbildung 6: Geltungsbereich des Aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 2 

 

Der Geltungsbereich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 umfasst 

zudem Teile des Flurstückes 310. Entlang der Rausdorfer Straße wird der 

Geltungsbereich außerdem an den tatsächlichen Straßenverlauf angepasst.  




































